
schaftlichen Auswirkungen der Präsenz der 
diplomatischen »Gemeinschaft (communi
ty) — d. h. aller Bediensteten der Vereinten 
Nationen, der Ständigen Vertretungen bei 
der UNO und der Konsulate samt deren 
Familienangehörigen — auf den Großraum 
New York zu bestimmen versuchte. Auswir
kungen sozialer und kultureller Art blieben 
bei diesem Projekt absichtlich außer Be
tracht, da sie praktisch kaum quantifizierbar 
sind. Die Verfasser der Studie gelangen zu 
dem Ergebnis, daß im Jahr 1976 die über 
22 000 Personen zählende »diplomatische 
Gemeinschaft« annähernd 450 Mill Dollar in 
den Wirtschaftskreislauf der Stadt New 
York gepumpt hat. Auf der anderen Seite 
werden die Kosten, die New York aus sei
ner Rolle als Gastgeber erwachsen, mit 
eher bescheidenen 20 Mill Dollar pro Jahr 
beziffert. 
Abgesehen von diesen monetären Berech
nungen wurde festgestellt, daß die Verein
ten Nationen eine bedeutende Rolle als 
Arbeitgeber für den lokalen Arbeitsmarkt, 
als Nachfrager von Waren und Gütern aller 
Art, als Bauherr, als Finanzagentur, als 
Touristenattraktion, kurz: als bedeutsamer 
Faktor des New Yorker Wirtschaftslebens 
spielen. Die wirtschaftlichen Sekundäreffek
te, die aus dieser Stellung resultieren, las
sen sich bloß ahnen; angesichts der da
mit verbundenen Erhebungsschwierigkeiten 
werden diese Aspekte in der Studie nur 
angeschnitten, jedoch nicht weiter ver
tieft. 
Der erwähnte ökonomische Nutzen in Höhe 
von 450 Mill Dollar pro Jahr fließt aus un
terschiedlichen Quellen. So belaufen sich 
die direkt New York zugute kommenden 
Ausgaben aus Haushaltsmitteln der Verein
ten Nationen (einschließlich UNDP, UNICEF, 
UNFPA, UNITAR und den Verbindungsbü
ros der Sonderorganisationen) auf rund 221 
Mill Dollar; die 149 Ständigen Vertretun
gen, 91 Konsulate und die Beobachterdele
gationen tragen etwa 185 Mill bei; durch 
die Abhaltung von Konferenzen kommt 
New York in den Genuß zusätzlicher 15 
Mill Dollar (bei der Berechnung wurde an
genommen, daß pro Jahr durchschnittlich 
5 500 nicht in New York stationierte Dele
gierte an den unterschiedlichen Konferen
zen teilgenommen haben, daß die durch
schnittliche Verweildauer pro Delegierten 
43 Tage und sein durchschnittlicher Ta
gessatz 64 Dollar betrug); durch Aktivitäten 
der nichtstaatlichen Organisationen kom
men New York 17 Mill Dollar zugute und 
die Berichterstattung der Medien resultiert 
in 9 Mill Dollar Stimulans für das New Yor
ker Wirtschaftsleben. Weitere positive Ef
fekte (so z. B. auf Banken, Börsen und 
Tourismus) werden nur deskriptiv erfaßt, 
da sie dem Bereich der intangiblen Nutzen 
zugerechnet werden müssen. Die so be
schriebenen positiven Effekte auf das New 
Yorker Wirtschaftsleben sind eindeutig der 
Präsenz der Vereinten Nationen in dieser 
Stadt zuzuordnen, schließt die Studie. 
II. Die Kosten und Belastungen, die New 
York infolge seiner Gastgeberrolle für die 
Vereinten Nationen zu tragen hat, unterteilt 
der Bericht in indirekte Einbußen und di
rekte Kosten. Letztere setzen sich für 1976 
aus 5 Mill Dollar für Polizeischutz, 570 000 
Dollar für Ausstellen und Bearbeiten der 
Strafzettel für Falschparker mit diplomati

schem Kennzeichen sowie den 158 000 Dol
lar zusammen, die dem Budget des Amts 
der Stadt New York für die Vereinten Na
tionen und das konsularische Korps ent
sprechen. 
Die mit jährlich etwa 10 Miil Dollar bezif
ferten Steuereinbußen, die der Stadt New 
York durch die Steuerbefreiung des Grund-
und Immobilienbesitzes ausländischer Re
gierungen entstehen, werden als Kosten re
gistriert. Ferner werden 2,31 Mill Dollar für 
nicht bezahlte Strafzettel für Falschparken 
als entgangene Einkünfte bezeichnet. Die
ser Betrag wird aber relativiert durch den 
Zusatz, daß er nur hypothetischer Natur sei. 
Es müßte nämlich erst abgewartet werden, 
wie sich das Verhalten der betroffenen, 
jetzt durch diplomatische Immunität ge
schützten Kraftfahrer und damit das Auf
kommen an Strafzetteln entwickeln würde, 
wenn Zahlungspflicht oder Möglichkeiten 
zur Eintreibung der Beträge bestehen wür
den. 

Die positiven Auswirkungen der Existenz 
der Vereinten Nationen auf den Wert der 
Grundstücke in ihrer unmittelbaren Nähe 
werden angedeutet; ein Versuch, sie zu 
quantifizieren, unterbleibt aber aufgrund 
diverser Imponderabilien. 
Die Studie stellt ein interessantes Novum 
dar, das trotz aller Schwierigkeiten, die 
bei der Erhebung der notwendigen Daten 
auftraten, plausible Ergebnisse hervorbringt 
und viele, vor allem in den letzten Jahren 
verstärkt artikulierte Vorwürfe widerlegt, 
die Vereinten Nationen seien nur eine öko
nomische Belastung für New York. Eine 
graduelle Verfeinerung des der Studie zu
grundegelegten Ansatzes wäre im Lauf der 
Zeit aber trotzdem angebracht. 
(Der Verfasser vertritt in diesem Beitrag 
seine persönliche Auffassung, nicht die der 
Vereinten Nationen.) d'O 

Terminologiefragen I: Vollversammlung oder Ge
neralversammlung? (21) 

I. In dieser Zeitschrift ist wiederholt, zuletzt 
in Heft 1 und 5/1977 mit den Aufsätzen 
»Deutsch als Sprache der Vereinten Natio
n e n und »Zum Namensrecht der Staaten. 
Heißt es Bundesrepublik Deutschland oder 
Deutschlands?« zu Sprach- und Oberset
zungsproblemen im Bereich der Vereinten 
Nationen Stellung genommen worden. 
Als Drehscheibe der internationalen Kom
munikation, auf der das Wollen, die Vor
stellungen und Forderungen von 149, den 
unterschiedlichsten Kulturkreisen, ideologi
schen Systemen und Entwicklungsformen 
angehörenden Mitgliedstaaten mit mehr als 
fünfzig Amtssprachen in die sieben »Um
gangssprachen« der Vereinten Nationen 
umgesetzt werden müssen, steht die Welt
organisation tagtäglich vor zahllosen 
Sprach- und Umsetzungsproblemen, deren 
sachgerechte Lösung Voraussetzung für ei
ne reibungslose Verständigung unter den 
Mitgliedern ist. 
Unter dem in loser Folge erscheinenden 
Stichwort »Terminologiefragen« sollen da
her diese Probleme erörtert werden, wobei 
die Fragen, die sich bei der Übersetzung 
der UNO-Terminologie ins Deutsche erge
ben, im Vordergrund stehen werden. 
II. Da Deutsch nicht zu den fünf »Grün-
dungssprachen< der Weltorganisation ge

hört, in die alle Dokumente von Anfang an 
übersetzt wurden, konnte sich nicht wie bei 
diesen schon sehr früh eine gefestigte und 
mit dem Siegel der Amtlichkeit versehene 
UNO-Terminologie herausbilden. Erst 1973 
wurde z. B. die innerstaatlich verbindliche 
deutsche Übersetzung der Charta der Ver
einten Nationen im Bundesgesetzblatt ver
öffentlicht. Bis dahin kursierten mehr oder 
weniger gute Fassungen dieses Grunddo
kumentes der Vereinten Nationen durch die 
Sprachlandschaft und führten bei zahlrei
chen Begriffen zu einer Variantenbildung, 
die sich in einigen Fällen bis heute gehal
ten hat. Zu diesen unnötigen und verwir
renden Übersetzungsvarianten für ein und 
denselben Begriff, die weiterhin in der Ta
gespresse, in Rundfunk und Fernsehen 
Verwendung finden, gehört das Paar »Voll
versammlung«^ — »Generalversammlung«. 
Beide Varianten sind die Übersetzung der 
fremdsprachigen Bezeichnung »Dahui« (Chi
nesisch), »Assembler Generale« (Franzö
sisch), »Generalnaia Assambleia« (Russisch) 
und »Asamblea General« (Spanisch), die 
im Deutschen richtig mit Generalversamm
lung wiedergegeben wird. Gemäß Art.7 der 
Charta ist diese eines der sechs Hauptor
gane der Vereinten Nationen. 
Der ursprünglich aus dem Parlamentsbe
reich stammende und in die Konferenz
sprache eingedrungene Begriff »Vollver
sammlung« mit seinen Synonomen »Vollsit
zung«, »Plenarsitzung« oder »Plenum« be
zeichnet dagegen einen völlig anderen 
Sachverhalt. Große Zusammenkünfte wie 
Parlamente, Nationalversammlungen, Kon
ferenzen oder die Versammlungen von 
Hauptorganen internationaler Organisatio
nen setzen sich in der Regel aus einer gro
ßen, oftmals mehrere hundert umfassenden 
Anzahl von Abgeordneten bzw. Delegierten 
zusammen. Diese Zusammenkünfte tagen 
in Vollversammlungen (bzw. Plenarsitzun
gen, Plenum oder Vollsitzungen) mit allen 
Teilnehmern und in Ausschüssen oder 
Kommissionen, in denen jeweils nur eine 
bestimmte Anzahl von Delegierten vertre
ten ist. Vollversammlung ist daher im Ge
gensatz zu Generalversammlung nicht die 
Bezeichnung für ein Organ, sondern für 
eine Art der Zusammenkunft dieses Or
gans. Gemäß Art.20 der Charta tritt das 
Hauptorgan Generalversammlung »zu or
dentlichen Jahrestagungen und, wenn die 
Umstände es erfordern, zu außerordentli
chen Tagungen zusammen«. Es kann in 
Plenarsitzungen (Regelung in Kapitel XII 
seiner Geschäftsordnung) oder in Ausschüs
sen tagen, so daß man sagen kann, die 
Generalversammlung tagt als Vollversamm
lung oder in Ausschüssen. Zu diesen ge
hören die sieben Hauptausschüsse und ei
ne wechselnde Zahl weiterer Gremien. Au
ßerdem kann der Generalsekretär gemäß 
Regel 8b der Geschäftsordnung unter be
stimmten Voraussetzungen »außerordentli
che Notstandstagungen« einberufen, die 
nach Regel 63 jedoch nur als Plenartagun
gen zusammentreten. StJ 

Beitrag 20: Dr. Hans d 'Orvi l le, New York (d'O); 
17, 21: Stephan Jaschek, Bonn (StJ); 16: Prof. Dr. 
Erich Kröger, Düsseldorf (EK); 13: Conrad Kühlein, 
Ebenhausen b. München (CK); 14, 15, 18, 19: Nor
bert J . Pr i l l , Bonn (NJP); 12: Redaktion (Red). 
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